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Lammermeyer, Privatdozent der Rechte der Universität
111 öln 8() aderborn 1929, Schöningh. M PE

DDer Name der Juristischen Person ist. kaum hundert Te Alt: S1E
selbst reicht zurück die u Vorzeit, umstritten ber ist ihr Wesen
H1ıs die Gegenwart (Fiktionstheorie, Theorie des Zweckvermögens, derR  ET PE realen Verbandspersönlichkeit, Genießertheorie, Amtstheorie). Nach einem
einleiıtenden Überblick (1——27) ver10. der Verfasser zunächst die Ant-
wicklun der juristischen Personen kirchlichen Hechte bIıs ZuU Cod
JUF- Can., und ‚WAar Anschlusse das römische nd germanische. Recht
ınd dann alteren kire  ıchen Rechte selbst 29—131) FKın weıterer
Abschnitt schildert die kirc.  iıchen und Juristischen Personen nach dem
Cod JUr Ca  — 5—2 Eın driıtter Abschnitt 4— 2 behandelt die
Stellun der kirchlichen juristischen Personen eutschen staatlichen
ec. wobel uch auf die Verfassungen und Bestimmungen der einzelnen
deutschen Länder RKRücksicht genommMen wird Die Darstellun 1STt er-

schöpfend nd sorgfältig; 1Ne reiche Literatur wurde verwertet. Inter-
essant sind die Ausführungen 136 IT über die Bezeichnung der juristischen
Person Cod JUE aln ;‚ DerSoNa moralis, eNsSs morale, 15 jJuridicum. DIie
KRKomanen lieben Gegensatz den Deutschen uch bei gesetzlichen
Ausdrücken 1H€e Abwechslung. Die Fiktionstheorie wird VOo Verfasser
abgelehnt; TEUNC dem Sinne, daß die juristische Person 1Ne Fiıktion

Nichts Sec1, ist S16 jeden{alls unbrauchbar.
Graz. Prof Dr arıng..

Jus Missionariorum. Tomus I1 MDe Personıis.: Auctore eOr-
JLO Vromant de Scheut Editions du MVMuseum
Lessianum. Librairie E Debarax, 7 rue de Namur, Louvaın
9929 FrTrS oder elga MED

aCc  em Vromant schon iIrüher das Fak  aten- nd Vermögens-
recht der katholischen Mission 111 ‚Wel bedeutsamen Veröffentlichungen
behandelt © bietet er 111 vorliegenden Bande die Darstellun des
Personenrechtes. Das uch ist. 112 VIer Abschnitte gesjedert. Im ersten
Abschnitte erörtert der Verfasser das ec. der obersten und allgemeinen
Leitung der Missionen, die sich Papste und der VOI2r ıhm bestellten
Propaganda-Kongregation verkörpert; der zweite umfaßt die Entwicklung
der Rechtsnormen, die sich qauf die kirchlichen Oberen 111 den Miss1io0ns-
gebileten selbst (Apostolische Vikare und Präfekten miıtsamt ıhren ell-
vertretern und Beauftragten) beziehen der driıtte beschäfti: sich mıe den
Rechten und Pflichten der unteren aqusführenden Organe, nämlich mit
denen der Missionäre; der vierte Abschnitt kann als Anhang A1I1L dritten
aufgefaßt werden, S S  denn bringt die Besonderheiten des Missionärs, sofern

Mitglied - einer Ordensgesellschaft ist, ZULC Darstellung.
Vromant beschränkt Arbeit arauf, un 11 das missionärische

Personenrecht, soweit Cod JuUur. Can ınd ı den sonstigen Dokumenten
des Apostolischen Stuhles enthalten ist, Einblick ZU gewähren. Die partı-
kulären Kechtsquellen scheiden fast völlig auS, besonderen werden die
Bestimmungen. der Missionssynoden N1IC. herangezogen. Der Ver-
fasser hat wohl NnıcC. mit Unrecht gefürchtet, beim Eingehen uf die Par-
tikulargesetzgebung weitläufig zZU werden, abgesehen VOoRn den Schwier1g-
keiten, ihrer Quellen habhaft werden. uch ging das Streben desVer-
Tassers, der KFinleitung emer. vorzüglich ahin, den Miss10ns-.

gOberendie sichere Grundlage zeigen, qauf der S1€e€ ihre Verwaltung auf-
bauen können. Dieses allgemeine apostolische Personenrecht hat Vromant
mit Geschick ınd Sorgfalt und unter Benützung der ganzen einschlägigen
Literatur herausgearbeitet, wenn auch, W as bel e1IN€eEMN ersten Versuch kaum
ZU vermeiden WAar, nNIC. alle KEinzelfragen bis auftf den Tun gelöst CI -
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scheinen un: hlıe un! da kleinere Lücken geblieben sind Mancher wird
ungern die Besprechung der Rechtsstellung der Apostolischen ele-

gaten der die Erörterung der Tage;, WI1e das Kirchenrecht die ellung des
Missionärs ZuUur:r Polıtik estimmt, VeTrImInN1SSENNN Verschiedene Materien haben
Urc die Dekrete der ersten chinesischen Nationalsynode vom Te 1924,
die allerdings Tst 1929 nach Vollendung des vorliegenden Werkes Ver-
öffentlicht werden konnten, 1ne NEU®© Beleuchtung erfahren. Abschließen:
darf bemerkt werden, daß das Werk Vromants en Interessenten ZzZu
Studium bestens empfohlen werden kann.

Berlin. Grentrup
10) G(Geschichte der Päpste seıt dem Ausgang des Miıttelalters.

Von Ludwig Freiherrn Pastor. and Geschichte der
Päpste Zeitalter des fürstlichen Absolutismus VO  —_ der
Wahl Innozenz, hıs Zu ode Innozenz, SCHF (1644—1700).
TSTEe Abteilung: Innozenz X., lexander NHE Klemens
un (1644—1676). bı u{lX 669) reiıburg
Br. 1929, Herder

Der vorliegende andbehandelt die elf TE des Pontifikates In-
nOzenz’ und die ZWO TE lexanders VII etwas ausführlicher, die
Zzwel Te lemens’ un: die sechs Te klemens’ kürzer, ist.
das erste Mal, daß e1in and der Papstgeschichte TrTe umspannt.
Der Verfasser, der Arbeit ben noch vollenden wollte, hat selbst das
Material gesichtet dem gewünschten jel dem Te 1800
kommen. Und hat tatsäc.  iıch erreicht! Der Verlag kann darum
melden, daß „die folgenden, Manuskripte DIS auf einzelne Lücken von
Freiherrn Pastor noch selbst abgeschlossenen an 14 /2 und

kurzer Aufeinanderfolge erscheinen werden Der ben erschienene erste
el der die ersten Jahrzehnte nach dem SC. des Dreißigjährigen
Krieges behandelt, stellt 1Nne Perilode €es Niederganges dar Das eutsche
Reich hat S  un: als Großmacht verloren, der <aiser findet
dem religiös gespaltenen e1IC. keinen Gehorsam mehr, während Frankreich
unter Ludwig X IV den Höhepunkt außeren (J‚lanzes ansteigt; der Staats-
absolutismus cdieses Herrschers wird für dieKirche rTeilich ZU Unheil,
der aps wird Ormlilıc. z  1€e C111 e1iIn! behandelt, und da die übrigen‘;Staaten
dieses eispiel nachahmen, SIN die kirchenpolitische Machtstellung des
Papsttums bedeutend era Dazu kommen die Gefahrenmomente,
er Jansenismus und Galliıkanismus, Häresien, die sich VO  e} der x<ıirche
nN1ıC. trennen und darum gefährlichersind. ATOLZ er Erniedrigung
zeig sich ber diesen Zeiten das Papsttum SEC1INeTr göttlichen
Sendung: selbst schwachen Gefäßen, WI1Ie der kranke Chigi als
Alexander VII un: Allieri Alemens waren, der TsSt als achtzigjähriger
Mann den Apostolischen bestieg, trahlt noch das Überirdische ihrer
Stellung. TeEeUNC. kannn dies uch kein ahderer glänzend darstellen als
Pastor Möge ihm eın Nörgler uch das Übersehennoch vieler Einzel-
heiten auf seitenlangen Kritiken aus römischen Studienheiften nachweisen,
das Bild, das Pastor NO  en| jedem aps EeNLWIFT: bleibt doch getreues
Porträt, das 11N1IHer den Künstler preist! Das Prächtigste ist. die urc
den '}  O:  anzen and sich hindurchziehende Darstellung des Kampfes’ miıt
dem Staatsabsolutismus, das langsame Aufhören des Nepotismus, der
bereits 11HINer größere Gewissensbedenken wachruft, die Entwicklung der
Missionen mıiıt ihren schwierigen Fragen (chinesische Ritenfrage) und noch
1111mMer grandiose Begeisterun: für Kunst, die sich den Kolonnaden
VOrTr der Peterskirche außert. Auch die ucC. der Königin Christine
on Schweden ZUrT: Mutterkirche 1St. objektiver Weise geschildert, daß
S1e eın Musterstück katholischer Geschichtschreibung bıildet Mit e1NeEeIN


